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Betr-: Begründung zur 4., vereinfachten Änderung des Bebauungs
planes Rheinbach-Wormersdorf Nr, 2 "Bachstraße" (Mörmels- 
bach)

1, Ermächtigungsgrundlagen
Vorschriften des Bundesbaugesetzes in der Fassung 
vom 18,8,1976 (BGBl, I S, 2256) 
hier: § 13

2• Gegenstand der Änderung
Gegenstand der Änderung ist das Grundstück Gemarkung 
Wormersdorf Flur 22 Parzelle Nr, 120,

Auf diesem Grundstück soll die nordöstliche Baugrenze 
(zum Weg Nr, 77 hin) um 0,80 m hinausgeschoben werden. 
Die Änderung ist auf dem Planausschnitt, der Bestand
teil des Verfahrens ist, verbindlich dargestellt. Die 
übrigen Festsetzungen des Bebauungsplanes bleiben unbe- 
rühr t o

3 o Begründung:
Die Begründung zur Durchführung dieser vereinfachten 
Änderung besteht darin, dem Grundstückseigentümer eine 
seinen Planungen entsprechende bessere bauliche Ausnutz
barkeit und eine architektonisch ansprechendere Gesamt
gestaltung des Bauvorhabens zu ermöglichen,
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Da die Änderung mit dem planerischen und städtebaulichen 
Gesamtkonzept des Plangebietes vereinbar ist und für den 
Grundstückseigentümer ansonsten eine unzumutbare Härte ent
stehen wirde, wird die Planänderung durchgeführt. Öffent
liche und private Belange Dritter werden durch die Änderung 
nicht berührt,

4• Sonstiges:
Zusätzliche Kosten für Erschließung o,äe entstehen durch die 
Änderung nicht. Die übrigen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
bleiben unverändert*

ätellv. Bürgermeister


